Einverständniserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass für meine/n Tochter/Sohn   ________________________________________
              Name, Vorname des Kindes
► vor Vollendung des 16. Lebensjahres ein

    □   Personalausweis





Gebühr:  22,80 Euro

    □   vorläufiger Personalausweis



Gebühr:  10,00 Euro

► vor Vollendung des 18. Lebensjahres ein
    □   Expresspass (Ausstellung innerhalb 3-5 Werktage)
Gebühr:  69,50 Euro

    □   Reisepass





Gebühr:  37,50 Euro

    □   vorläufiger Reisepass




Gebühr:  26,00 Euro


       (wird nur in begründeten Einzelfällen ausgestellt; Nachweis erforderlich)

beantragt wird.

Frage zur Staatsangehörigkeit:

Wurde für meine Tochter/meinen Sohn eine ausländische Staatsangehörigkeit beantragt oder erworben?

□   Ja 




□   Nein

Abnahme Fingerabdruck
Seit dem 01.08.2021 ist jede/r Antragsteller/in verpflichtet, bei der Beantragung eines neuen Personalausweises zwei Fingerabdrücke abnehmen zu lassen.
Mit der neuen Regelung setzt Deutschland eine Verordnung der Europäischen Union um, die die Sicherheit der Personalausweise erhöhen soll.

Hinweis zum Personalausweis: Bei Anträgen im Alter von unter 15 Jahren und 9 Monaten werden keine PIN-Briefe versandt. 
Zur Antragstellung ist erforderlich:

· das persönliche Erscheinen des Ausweisbewerbers (unabhängig vom Alter) sowie beide Elternteile oder ein Elternteil mit Vollmacht des anderen Elternteiles 
· der alte Kinderausweis/Personalausweis/Reisepass 

· Geburts- bzw. Abstammungsurkunde
· ein aktuelles biometrisches Foto

· Personalausweise beider Elternteile;  bei alleinigem Sorgerecht  zusätzlich den Sorgerechtsbeschluss, bei Betreuung die Bestellungsurkunde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unterschrift der Mutter






Unterschrift des Vaters
